
 
Sehr geehrte Mitglieder, 

in der aktuellen Ausnahmesituation überstürzen sich die Entscheidungen. Und tatsächlich hat das 

Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz, über das wir im Zusammenhang mit den weiteren 

Gesetzgebungsprojekten in unserem SprachrOHR vom 24. März bereits berichtet haben (Link), 

innerhalb von 7 Tagen den kompletten Gesetzgebungsprozess durchlaufen und ist seit Samstag, den 

28. März in Kraft. 

Darin sind auch wirtschaftliche Ausgleichsmaßnahmen für die vertragsärztlichen 

Leistungserbringer enthalten, die u. A. für die MVZ eine existenzsicherndes Honorarniveau auch in 

Krisenzeiten wie diesen sicherstellen sollen. Darüber möchten wir Sie kurz informieren und Ihnen 

dazu eine erste Analyse des BMVZ zur Verfügung stellen. 

Im Weiteren können Sie uns weiterhin gern Ihre konkreten Fragen rund um die Praxisorganisation  

in Zeiten von Corona  übermitteln (Link Frage stellen). Wir werden versuchen, sie für Sie zu klären. 

Auf der Verbandswebseite halten wir folgende Informationsangebote für Sie bereit:  

1. Überblick, den wir derzeit jeden Morgen mit einer Tageszusammenfassung, zu dem was heute 

wichtig ist, aktualisieren und allgemeinen Linkverweisen 

Praxisorganisation in Zeiten von Corona 

2. Übersichtsseite, die wir derzeit ggf. mehrfach täglich aktualisieren,  mit einer 

chronologischen Auflistung aktueller Nachrichten und Beschlüsse inkl. kurzer Erläuterung 

und spezifischen Linkverweisen 

Aktuelle Nachrichten & Beschlüsse zum Betrieb von Praxis und MVZ 

 

Auf beiden Seiten gelangen Sie zur unserer Analyse der beschlossenen wirtschaftlichen 

Ausgleichsregelungen.  

Oder nutzen Sie hier den Direktlink: 

• Direktlink zum Nachrichteneintrag samt PDF-Link (3 Seiten)  
"Erste Einschätzung zu den die amulante Versorgung betreffenden Regelungen des Covid-
19-Krankenhausentlastungsgesetzes"  

Wir werden uns diese Woche auch mit einem weiteren SprachrOHR-Ausgabe bei Ihnen melden. Darin 

werden wir die häufigen Fragen rund um Kurzarbeit und Sprechstundenreduzierung im MVZ 

behandeln sowie Ihnen weitere umfängliche Informationen zum Inkrafttreten des neuen EBM am 1. 

April zur Verfügung stellen.  

Wenn Sie Fragen, Ergänzungen oder Hinweise für uns haben, freuen wir uns über ein kurzes 

Feedback.  

Stellvertretend für das ganze BMVZ-Team ... Susanne Müller 

P.S. Wir gehen davon aus, dass die (verlegte) Wintertagung Ende Mai stattfinden kann. Melden Sie 

sich also gern weiter an oder um, auch wenn Sie - wie wir - unsicher sind, was die Zukunft bringt. Wir 

werden die Situation Ende April neu bewerten. Wenn Sie grundsätzlich Interesse an der Teilnahme 

haben, ist es sinnvoll, sich jetzt ein Zimmer aus den Hotelkontingenten zu sichern (dass sich ggf. im 

Mai kurzfristig stornieren lässt). 
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